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öl« Samstag den 3. Oktober 1895.
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1 Bogen stark m. monatl

Beilage des

„Schweiz. Pastoralblattes"

Briefe und Gelder
franko

Zur Beurteilung des Probabiltsmus.

(Schluß.)

Fast auf das ganze weite Gebiet der gesamten Moral er-

strecken sich die Fälle, in denen der Probabilismns angewendet

werden kann; denn Zweifelssällc können überall vorkommen

und >n denselben darf man meistens nach den Prinzipien des

Probabilismns handeln. Wann der Probabilismns nicht Raum

finden darf, wurde schon angedeutet; sind wir nämlich absolut

zur Setzung eines Aktes verpflichtet, so sind wir auch gehalten,

das sichere Mittel dazu zu wählen. Eine solche Verpflichtung

lnsteht für die S a k r a m e n t e n sp e n d n n g, bei der so

viel als möglich Ungiltigkeit verhindert werden muß. Wird
durch ein gewisses Vorgehen die Giltigkeit des Sakramentes in

Frage gesetzt, so ist dies für gewöhnlich unerlaubt, trotzdem

sich vielleicht Gründe dafür anführen ließen, so vorzugehen.

Taher darf die hl. Taufe nicht mit zweifelhafter Materie ge-

spendet werden, wiewohl vielleicht viele Gründe dafür sprechen,

man habe wirkliches Wasser vor sich.

Nach dem Tutiorismus also muß der Ansspender

dcr hl. Sakramente handeln; das Gegenteil dieser Lehre ist

seit Jnnozenz XI. kirchlich zensuriert. Am 2. März 1.679

verurteilte dieser Papst nämlich folgenden Satzi -Xon à
iMeilum in Lstnmmenkis eoài-enà »erjui opinionom
pràtzilom ein valons LunrumsiUi nsliela wliori, nisi
N ?àl lex. nonventio nut penieulum Zi-nvis llnmni in-
enrrsnlli.» Die Heiligkeit der Sakramente und das Heil der

Seelen verlangen eben hier unbedingt, daß die sicherere Meinung

gewählt werde.

Aber es gibt doch Ausnahmen von dieser Regel. Im Not-
lall darf und soll die hl. Taufe auch mit zweifelhafter

Materie gespendet werden; dann heißt es eben: -Snni'nmeià
sunk 9i'opk<zn Iromines- ; nichts weniger als das Heil einer

unsterblichen Seele ist gefährdet, wen» ein Ungetanster in

Todesgefahr kommt; dann ist das äußerste zu wagen, -in
exii-ömis nxki'kinn sunk keànà- Außer dem Notfall
führen die Moralisten noch einen zweiten Fall an, in welchem

es erlaubt ist, trotz einem Umstand, der an nnd für sich die

giltige Spendnng eines Sakramentes gefährdet, dasselbe zu

spenden. Dieser Fall liegt dann vor, wenn man annehmen

kann, daß d i e K i r ch e d en M a n g e l ergänze, -s!
àvigsig supplet.- Nach Lehmkuhl (II. 387) tritt das ein,

wenn z. B. ein Beichtvater zweifelhafte Jurisdiktion zum Beicht-

hören hat; er absolviert giltig. Desgleichen wird eine Ehe als

giltig angesehen, wenn sie unter dem Zwellel eines vermuteten

Hindernisses juris scn.lesinslini geschlossen wird; man nimmt

hier ebenfalls an, die Kirche suppliers, d. h. sie hebe das

Hindernis ans, wenn es vorhanden sein sollte.

Recht häufig kommt heutzutage der Seelsorger in den

Fall, eine von einem Akatholike» gespendete Taufe sbenrteilen

zu müssen. Darf man vielleicht hier nach der Regel des Pro-
babilismns handeln nnd gestützt ans eine» wahrscheinlichen

Grund die Taufe gelten lassen? Nein, in Anbetracht des

unter nichtkatholischen Christen immer zweifelhafter werdenden

ChristnSglanbens ist heutzutage fast immer gegen deren

Validität zu präsnmieren. Die Taufe kann ja zwar auch von

einem Ungläubigen giltig gespendet werden, wenn er die Absicht

hat, zu thun, was die Kirche Christi will. Doch gerade diese

Absicht ist bei manchen akatholischen Geistlichen nicht vor-

Handen; auch gibt es gegenwärtig unter denselben unzählige

positive Leugner des Geheimnisses der hl. Dreifaltigkeit.

In der weitaus größten Zahl eer Zweiselssälle aber ist

eS statthaft, den Probabilismns anzuwenden. Unsere erste Ans-

gäbe ist dann, den Zweifel zu prüfen, und hiebei muß jeder

den seiner Bildungsstufe entsprechenden moralischen Fleiß ver-

wenden. Erweist sich dcr Zweifel als unbegründet, so ist er

zu verachten; bleibt er aber auch nach der Prüfung bestehe»,

so nimmt man zu einem reflexen Prinzip seine Zuflucht, etwa

zum Axiom -I-sx äubiu non odliMt,» vermittelst dessen das

erforderliche praktisch sichere Urteil möglich wird. Es drängt

sich z. B. einem der Zweifel auf, ob er in seiner letzten Beicht

eine schwere Sünde gebeichtet habe; mit dem besten Willen
kann er sich nicht daran erinnern. Allein er findet doch einen

wahrhast probabel» Grund es anzunehmen; sein Gewissen hat

er nämlich mit gebührendem Fleiße erforscht nnd pflegte sich in

seinen frühern Beichten an die notwendige Materie der An-

klage zu erinnern. Daraus gestützt ist er frei und darf in
der nächsten Beicht darüber schweigen. Zweifelt einer ob er

das 21. Lebensjahr zurückgelegt habe und steht ihm ein in der

That wahrscheinlicher Grund zu Gebote, daß es noch nicht der

Fall sei, so ist er nicht zum kirchlichen Fasten verpflichtet. Wer
bei uns um die Mitternachtsstunde zwischen Freitag und Samstag
zweifelt ob dcr Samstag schon angefangen habe und hiesür
einen Wahrscheinlichkeitsgrund findet, darf Fleisch essen. Hat
einer ei» Gelübde gemacht und zweifelt hinsichtlich dessen Er-
füllung, hat aber einer einen Grund von unbestrittener Wahr-
scheinlichkeit, er sei seiner Pflicht nachgekommen, so ist er frei.
Und wenn man überhaupt zweifelt, ob man irgend einer Ver-
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pflichtung genug gethan habe over nicht, so darf man sich für
Ersteres entscheiden, sobald man einen wahrhaft probabeln

Grund oasür hat. (Gnry-Ballerini, i. 80.)
Was hat nun der Beichtvater zu thun, wenn ein ge-

bildeter, in der Moral bewanderter Pénitent einer probabeln

Meinung huldigt, welche er selber verwirft? Nach dem heiligen

Alpho»s(lls norme. 84, oll. 0U88UNSN8Ì, 1847, PUA. 67) darf

der Beichtvater der probabeln Meinung des Beichtenden folgend,

ihn lossprechen, ja er muß es, denn der Pönitent hat ein Recht

auf die Absolution, wenn er anderweitig gehörig disponiert ist.

Er kann und darf keine Verpflichtung auferlegen, wenn dieselbe

nicht als sicher erwiesen ist.

Es liegt im Sinne und Geiste der Kirche, daß ein Beicht-

vater auf probable! Disposition hin die Lossprechung erteile.

Oder wie anders lassen sich denn die Worte des römischen

Katechismus deuten: «8! uuciitu oonkö88iorm jnclienvsrit
(80. ermt's88ui'iu8) nsquo in ôunmsrunà pseeatm llili-
gentium, nötjun in «Zààinlis rinlorom pomitonti omnino
<lel'ni88ö, ulmolvi poterit.» (list. ttom. p. II, e. S, cp 60.)

Die hl. Kirche selber also lehrt uns Milde; es entspricht

deshalb ihrem Geiste nicht, unsichere Verpflichtungen aufzu-

erlegen. Insbesondere soll sich der Beichtvater sehr hüten> da

eine Todsünde zu erblicken, wo nicht sicher eine ist; deren ent-

schliche Folge» sind uns ja zu gut bekannt, als daß es nicht

als Verwegenheit erscheinen müßte, einen Menschen, ohne sicher

zu sein, einer solchen zu zeihen. Von jedem gewissenhasten

Beichtvater darf es verlangt werden, daß er von Zeit zu Zeit
in den Moralwerken etwas Nachschau hält, ob nicht seinen

Ansichten andere entgegen stehe», die milder sind als die seinigen.

Der Pönitent seinerseits darf, wenn er einer bestimmten pro-
kabeln Ansicht huldigt, sich einen Beichtvater suchen, der sich

ebenfalls dazu bekennt, insofern dieser nur die nötige theolo-
gischc Bildung, Erfahrung und Frömmigkeit besitzt.

Den Gläubigen wie ihren Seelenhirten wird so durch die

Anwendung des Probabilismus die Last der Pflichten er-

leichtert. Bleibt etwa das Feld der sicher n Verpflichtungen
nickt so wie so noch groß genug für unsere zum Uebertreten

des Gesetzes geneigte Menschennalur? -Dtinum elrristiaui
ÌKAK8 eertS8 8KI'VUI'KIU, epiin ein näciniUnr ineortue- ruft
der hl. Alphons ans (vinnerl. nàol. won. I7è>ô.) Und
denke» wir doch auch an das scharfe Wort dcS Heilandes, an
die Gesetzcslehrer des jüdischen VolkeS: -bit vobm leZin pe-
ritis, vue! «zu!» onerutm tiominsn onerilrns. cznne wie-
i-si-e non po88unl.» (Une. II. 46.) Durch eigene und
sremde Erfahrung weiß der Priester, wie oft die sichersten, nn-
zweifelhaftesten Gesetze von den Menschen übe» treten werden.

„Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir
uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns;" (1. Joh. I.
8.) Das konnte ein Mensch von der Tugend eincS hl.
Johannes sagen! Es sei deshalb ferne von uns, unsern Mit-
mensche» nnsichere Verpflichtungen aufzubürden. » IZrgu W-
ÎP8UM 08w NU8Wl'U8, 61'AN nlios imnigntm. - So lautet
der vo» allen Heilige» befolgte Grundsatz; sie waren milde
und nachsichtig gegen andere, strenge gegen sich selbst. Durch

die Ausübung dieser Lebensregel gewannen und begeisterten sie s

Hunderte für die Tugend und Vollkommenheit.

Der Probabilismus soll uns also zur Norm des Hmn

delns dienen, wenn wir andere zu beurteile» haben und er

seiner Natur nach zur Anwendung komme» darf; wir glaube»

die Fälle genugsam präzisicrt zu haben. Das aber wäre gründ-

falsch und verwerflich, wenn man ihn überhaupt ganz allge-

mein zum leitenden Prinzip des Handelns machen wollte. Es

wäre dem Geiste unseres hl. Glaubens ganz zuwider, sich

nur immer an den untern Grenzen der Pflichterfüllung zu be-

wegen; denn Vollkommenheit ist ja unser Ziel. „Ihr sollt

vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen

ist," (Matth. 5. 48) mahnt uns der göttliche Lehrmeister in

der Bergpredigt. Diese Worte stellen uns unser I d e a l vor

Augen; der Probabilismus gibt uns das Minimum, daê ;

wir von unsern Mitmenschen, d. h. von denjenigen verlangen

müsse», die wir alle lieben sollen, um nicht das größte aller

Gebole zu übertreten.

Das Kapitel Snrsee-Entlebnch.
<Schluß.)

Zu dieser Ausdehnung kommt der verschiedenartige Cha-

rakter der Landschaft des Volkes und der Geschichte von Entle-

buch und Sursee. Das Kapitel verbindet die größten Gegen-

sätze im Kanton: Entlcbuch und Gäu. Alle übrigen Aemter

gingen noch eher zu Sursee als Entlebuch: unbedingt der

eigenartigste und ausgeprägteste Volks- und Lanbesteil des

Kantons. Niemand meint zwar, daß sich die kirchliche Ein-

teilung gerade der politischen anschließen müßte, was offenbar

auch manche Vorteile in sich schlösse. Wohl aber muß die

kirchliche Einteilung den Volks- und Landescharakter berück-

sichtigen, wenn ein Land groß genug ist, um einen eigenen

Organismus im kirchlichen Leben zu bilden. Nie z. B. werden

in Bezug auf die Sonntagschristenlehren dieselben Vorschriften

und Anforderungen in den Bergen gestellt werden können, wie

im ebenen Landesteile. Dieser Gedanke mag im Jahre 1866

und in den Fünfziger-Jahren maßgebend gewesen sein, als

man die Trennung vorschlug und selbe sogar in das Wessen-

berger-Konkordat ausnahm. Dieses Konkordat ist zwar aus

mehr als einem Grunde anrüchig, aber deshalb ist es nicht

auch schon dieser eine Punkt. Die Anregung wäre auch schon

ohne das gekommen, weil vor allem der Zweck des Kapitels

darunter leidet.

Die Statuten sagen Folgendes: -bllnG, proptsr czukin

Espituln mint rimtitntu, eznucirnplex emt:
1° ut àtutn sMoàiin ot roro83U8 visitutionis

lüp'meopulm oxuetirm olmervontur et memoriae kratrum

cnpitulsririm 8uopiri8 ineuleontur. Noch immer sind in

andern Landesteilen die Kapitel das Organ, welches die bi-

schöslichen Erlasse den Kapitnlarcn erklärt, beleuchtet und die

Ausführung unterstützt. Bei uns kommt das nicht mehr vsp

kann nicht vorkommen, iveil die Versammlungen zu selten und

nur mehr für die Wahlen, das Protokoll und die Rechnungen

reserviert sind. Mag sein, daß die Regiunkeln diese Fragen
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behandeln; über die eine so, die andere anders, die dritte mit
dem kurzen Bescheid: „Es soll's ein jeder so gut machen, als
er kann." In solchen Dingen aber sollte Einheit sein, sonst

sieht es nach solchen Erlassen, wie z. B. bei der Agenda be-

lreffs der Kirchenmusik, in vielen Dingen noch mannigfaltiger
aus als vorher Dem Hochwst, Bischof und dem einzelnen

Pfarrer wird die Ausführung sehr erschwert und das Volk
weiß nicht, wer recht hat. Zufällig eine fleißige Arbeit, die

ein eifriger Kapitular aus Güte bei der Versammlung leistet,

hebt diesen Uebclstand nicht auf. Das Kapitel erfüllt so seinen

ersten Zweck nicht, gebraucht sein Ansehen nicht, um den Bischof

zu unterstützen. Seine Erlasse werden privatim angesehen und

wandern in die Pfarrarchive. Damit sage ich nicht, daß nichts

gethan wird, aber was gethan wird, geschieht nicht durch die

rechtmäßigen Organe, die Kapitel, und geschieht darum ohne

Einheit und ohne Nachdruck.

2° « ul SX0S88US nàoi-S8 àtsi-na ooi-rso-
tiüns puninrài- no smsnäsnlm-.- Es ist gut, daß dieser

Zweck auch ans andern Wegen als durch das Kapitel erreicht

werden kann, sonst fänden wir uns wieder in obigem Falle.
Immerhin aber setzt diese stnimsotio ki'uksi'nu von Seite des

Herrn Dekan eine väterliche Ueberwachung des Kapitels vor-
aus. Nur dann kann er Ratgeber und Richter sein, wenn er
die Verhältnisse genau kennt. Da wage ich zu fagen, daß das

in unserem Kapitel nicht möglich ist, wo der Dekan sechs bis
zehn Stunden entfernt wohnt. Der Geistliche sucht sich andere

Ratgeber, die ihm näher liegen oder entscheidet nach eigenen

Heften.

3° nl uniloi'mitns in ritilius scoissiustiois onnsen-
vstur, st nmnis in ii« äisorspuntiu, 8i czua inoszà
lllsrit, siiminstnr. Dazu dient gegenwärtig unser Kapitel so

wenig als unter Nr. 1 und 2. Gelegenheit, hierin die Ein-
heit zu wahren, wäre genug gewesen anläßlich der bischöflichen

Agenda, des Kirchenjahres und der Abschaffung der halben
Aemter u. s w. Aber unser Kapitel hat nicht das Verdienst,
die Ausführung dieser Punkte auch nur erleichtert zu haben.

4° ut IZsnslloiuti vieinim'03 soolioi-i czuorfus ollum-
lalis vinonio nniuntui', inutuiscfus 8S8o otmscfuiis ue
omni tsm SM'ituuli, rznum eoi-poimii anxiiio ennsolsniai-.
Um diesen Zweck zu erreichen, müßten die Versammlungen
häufiger sein. Jetzt gehl es uns im Kapitel wie dem Manne
im Briefe des Apostels Jakobus, der iu den Spiegel schaut

und nachher wieder vergißt, wie er ausgesehen habe. Wir
kennen einander kaum und müssen fragen: wer ist der und
der? Wir lassen den „Wohlhuscr" den Streit mit seinem

Geläute und den „Werthensteiner" den Kampf über die Kirchen-
benützung allein ausfechten, obwohl diese Dinge alle interest
sieren sollten. Alle diese Fragen bleiben ungelöst. Man weiß
nicht mehr, wer in der Kirche, im Turme und auf dem Fried-
hdse zu Hause ist und selbst der Skandal in Neiden vermag
uns nicht mehr zu einigen. Wenn wir dagegen die Thätigkeit
der Kapitel unter Propst Göldlin und später nachsehen, wie
io mancher staatskirchlicher Verstoß an ihnen zerschellte, so

ênuen wir die gegenwärtige Lage nur bedauern. Schon muß

man die Rede hören: Seit dem Eckhardhandel haben sie nichts

mehr gethan; sie haben sich ausgelebt; die freie Priesteikonfercnz

besorgt jetzt ihre Geschäfte. So viel Liebe ist aber zu den

alten Kapiteln noch vorhanden, daß wir diese Unthätigkeit
ernstlich bedauern, daß wir sie beleben möchte», und weil die

Ausdehnung des alten Surseer-Kapitel« immer als Hemmschuh

genannt wird, daß wir seine Trennung verlangen. Obige

Ausführungen berechtigen dazu: Jedes Ding ist seines Zweckes

wegen da. Wenn es seinen Zweck nicht mehr erfüllt, hat es

seine Berechtigung verloren. Das glaube ich iu Bezug auf

unser Kapitel nachgewiesen zn haben. Bloß der Wahlen wegen

ist es nicht da.

Die Lösung denken wir uns so: bisher hatte das

Kapitel Sursee 26 Pfarreien,

„ Willisan 19 „ ohne Zofingen,
Hochdorf 15 „

„ Luzern 19 „ zusammen 79 Pfarreien.
Nach der Trennung würde

Sursee 16 (weniger Entlebnch, Wohlhusen, Werthenstein und

Geiß), im ganzen 24 Kapitularen,
Entlebnch 13 mit Wohlhusen-Werthensteiu, Menznau, Menz

berg und Geiß und 18 Kapitularen,
Hochdorf 15 bleiben unverändert,
Willisau 17 weniger Menznau und Menzberg,

Luzern 19 bleibt unverändert, obwohl Schwarzcnbcrg füg-
licher zum Entlebnch geteilt würde.

Das Kapitel Entlebnch wie Sursee ließen sich leicht in

je zwei Regiunkeln teilen, wie dies in Willisau und Hochdors

der Fall ist. Damit diese in Kontakt bleiben, sollte jede Re-

giunkel zur Versammlung der andern eine Abordnung senden.

Nur bei dieser Trennung ist es möglich, daß die Kapitel sich

öfter besammeln, allen ihren Pflichten gegen den Hochwst.

Bischof und die einzelnen Kapitularen nachkommen. Man hat

zwar Schwierigkeiten entdeckt, die einer solchen Trennung eut-

gegeustehcn könnte» : Schwierigkeiten von Seite des Kapitels
Willisau wegen Abtretung von Menznau und Menzberg,

Schwierigkeiten von Seite der Kapitelskasse, Schwierigkeiten

von Seite des staatlichen Organisationsgesctzes u. s. w. Diese

lassen sich füglich auf eine einzige reduziere». Es ist schwierig,

weil man nicht will und gegen diesen Grund kämpft man

freilich vergebens. Doch wir denken mit dem Dichter: Violrix
CUU8U cliÍ8 zàsllit, ssà viola iàni.

s— Aus dem Aargau'schen Ruralkapitel
Regensberg.

Die diesjährige Kapitels-Vcrsammlnng mußte in die zweite

Hälfte oes Monats September verschoben werden, da der Hochw.

Hr. Dekan, Pfarrer W i d in e r in Fislisbach, im Sommer
ernstlich erkrankt war. Aber ein mehrwöcheutlicher Aufenthalt
des Hochw. Rekonvaleszcnt.n bei ven ehrwürdigen Patres
Kapuziner auf dem R i g i k l ö st e r l i hat dessen Gesundheit
wieder vollständig hergestellt und gekräftigt, so daß wir hoffen

H Aus Versehen der Redaktion verspätet.
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dürfen, der greise, gute Herr Dekan werde uns noch recht

lange erhalten bleiben. Unsere herzlichsten Glückswünsche!

Untere Glückswünsche auch dem immer noch rüstigen Hochw.

Hrn. Sextar und Stadtpfarrer Keller von Zurzach, der

am Tage der Kapitelsversammlung die erste Woche seines

e i n u n d s i e b e n z i g st c n Lebensjahres Igeb. den 10. Sept.
1825 in Baden) zurückgelegt hat.

Der alljährliche Turnus der Kapitels-Versammlung führte

uns diesmal nach W ü r e n l o s. Nach dem statutarischen

Gottesdienste eröffnete Hr. Dekan Widmer die Jahresversamm-

bung mit einem ernsten, schönen Worte über den Seelen-
eifer des Priesters Der priesterliche Seeleneifer

sucht und rettet die Sünder. Milde und Freu n d-

lichk e it, väterlicher E r n st und weise Strenge, G e-

b e t und Thränen sind die Mittel, mit denen der Priester
nach dem Beispiele des ewigen Hohenpriesters die Sünder —
die Verlornen Schafe in den Schafstall des H.iles zurückführt.
Der priestcrliche Seelenciier hat ein teilnehmendes Herz und

eine stets offene Hand für die A r m e n und ermüdet nie im

Dienste der Kranken; seine Freude und seine Hofs-
n u n g aber sind die Kinde r. Die Ingen) dem Herrn zu-
zuführen, sie Ihm zu erhalten und zu bewahre», ist der Au

fang und das Ende seiner Sorgen. ^uius — Aàs
/i, / Seelen gewinnen — erhalten und die ver-

loren waren, wiedergewinnen!
Gerne hätte ich auch aus dem sehr einläßlich gehaltenen

D e k a n a t S b e r i ch t einiges herausgehoben, das von all-
gemeinem Interesse gewesen wäre. Ich folge aber einem leisen

Wunsche der HH. Kapitnlaren, denselben nicht zu berühren.
Aus den übrigen Verhandlung'» hebe ich hervor, daß ans

Ende Juni oder anfangs Juli des nächsten Jahres eine

Wallfahrt nach E i n s i e d eln ans dem Kapitel
R e g c n s b e r g und dem Kirchspiel angeordnet werden

soll. Ei» Pilger-Komitee, bestehend aus den: K a-

p i t c l s v o r st a n d e und den HH. Pfarrer Fischer in

Lcnggcrn und Pfarrer B n r k a rt in Znrzach wird s. Z. das

Nähcrc anmdnen. pist!

Die liturgische Feier des Titular- oder Kirchen-

Patronatsfestes.
(Fortsetzung.)

V.

Wnilil muß dils Titiilarfcst verlegt und »mim dessen Oktn»

abgekürzt oder ganzlich ausgelassen werden?

1. Das Titnlarfest der Kirche muß, wie wiederholt be-

merkt, in die prupnig, au dem Tage, auf welchen es in un-
serem Kalendanum oder im Martyrologium verzeichnet ist, als
löst. dupt. 1. o,I. gefeiert werden. Fällt es aber auf einen

Tag, welcher ein /. 0/. nicht zuläßt, so muß es verlegt
werden. Das sind folgende Tage und Feste: g) die âm/ttàd

l. id.: Venn, l Vdruul. I. l)uudrgZ., psssionis.
pgluigrum, puselt, in alibis, I'untm-.. Tiduit.; b) die

/cm/ae â/. teiln lV. Oin., alle ksàe von vom.

pgti». bis Dom. in alibis und von Dum. penlse. bis

Tritt il. samt den beiden Vigilie» vor Weihnachten und

Pfingsten; e) die nachgeuannten höchsten Feste de«

Herrn: iligtiviì. vui, iiipipbg»., alsounsiu. pui'p. tibristi,
samt der dies ooinra ükativ. spirenmeis.) Uni und Tipiph.;

d) endlich folgende h ochste Feste der H eiligen: Immso.

Toneept. et alssumpt. II. N. V., St. Joseph s19. März),

Peter und Paul. Allerheiligen und illgtiv. 8. .lonnnis IZgpt.

Fällt also das Titnlarfest auf einen der genannten Tage à
Feste, so darf es an demselben in eiioro nicht gefeiert, sondern

muß lzuaad aklleiuiu et misssm auf einen andern Tag ver-

legt werden, es sei denn, daß das Titnlarfest der DigMt
nach höher ist, als das betreffende Fest, init welchem es zu-

sammenfällt. Dagegen kann und muß die Feier des Titular-

festes stattfinden an allen andern oben nicht genannten Sonn-

tagen, wenn es ans einen derselben fällt, ferner inki'g oetsvsm

Lpipiignigs suuu nutsru i» die oelgvg) und i» die uàvs
kesti lioi'p. Oirn. : eine Ausnahme bildet die vom. IV. all-

ventus, wenn auf dieselbe die ViZiiig àtiv. viri fällt; aurb

in Virzilig Tipipbg». ist die Feier des Titulars zulässig.

Außerdem ist zu bemerken, daß beim Zusammentreffe» daê

lest, dediest. pnapidgu eeeies. vor dem Titularseste den

Vorzug hat, letzteres also verlegt werden muß. — Selbst»»-

ständlich wird der tituius seeissige, wenn er selber eines

von den oben genannten Geheimnissen oder Heiligen ist sss. Tri-

uitgs, alssumpt. k. N. V., Onrn. 3nnot., s. .lusspb, ?stri

et p-ruli, s. Ton»», pgpt.), nicht verlegt, sondern jedesmal

an dem Tage gefeiert, wo dieses Fest von der Kirche begangen

wird. — Wie ist aber zu verfahren, wenn das Titularfest der

Kirche aus das Fest des HH. Herzens Jesu fällt, welches be-

kanntlich am Freitag nach der Oktav von Fronleichnam non

in kuno, sud tnutum i» esiono als lust. dupi. I. ci. ge-

feiert wird? Hier hat die Kirche eine eigene Bestimmung ge-

troffen: Das Titularfest der Kirche darf und muß an diesem

Tage gefeiert werden, wenn an diesem Kirchenpatronatsfeste da«

doppelte Gebot der Anhörung der hl. Messe und der Enthal-

tung von knechtlichen Arbeiten besteht, entweder weil das be-

treffende Titnlarfest in der ganzen Kirche oder in der Diözese l

oder zugleich sicher Ortspatrocinium ist sin diesem Falle wird

das Herz-Jesn-Fest an dem unmittelbar folgenden Tage tgm-

ezugm in svdu pcopcig gefeiert); trifft aber die oben genannte

Bedingung nicht zu, dann darf das lust. 88. Dandis losn

durch das Titularfest nicht vererängt, sondern letzteres muß

verlegt werden, spnopn. VnibunA. Dglaud. panpat. psZ. IX
;

uatg.)
2. Was ist zu beachten, wenn das Titularfest verlegt

werden muß? g) Es muß nach den gewöhnlichen Regeln der

Translation mit Officinm und Messe auf den ersten

freien Tag verlegt werden. Dieser aber ist derjenige, welcher

nicht behindert ist durch ein einfallendes lest, dupi., snnu-

dupi., dies ooigvg und Oaminieg. Dabei ist zu bemerken, ^

daß alle diejenigen Tage, welche einfallende lasts dupi :

I. ed. nicht dulde», noch viel weniger zu transferierende
zulasse»; somit kann das Titularfest auf keinen der oben
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Nr. 1 genannten Tage nnd Feste verlegt werden, auch nicht
aus die inkrn ortnvnm Lpipksninö, welche, obwohl sie

cm einsallcndeS ksstuiii cknpl. l. r.1. aufnehmen, doch kein

zu transferierendes dulden; dagegen lassen die às inkrn
oàvum tlorp. Ellir. ein àt. àupl. I. v>. trunsiàm zu.
Sollte etwa im Directorial» auf den erste» freien Tag ein

anderes Fest scìupl. II. ei. oder (Inpl. must oder ckupi. min.
Ooet. eoelkösi transferiert sein, so muß es dem Titular-
feste weichen und weiter hinaus verlegt werden; es sei denn,
daß eS gleichfalls ein I'Wl. ckupl. I. ei. wäre und der Dignität
nach höher stünde, als das Kirchenpatronsfcst. Stehen sie sich

an Rang und Würde gleich, so ist, abgesehen von den Privi-
legien, welche nachher angegeben werden, jenes am ersten freien

Tage einzuschieben, welches zuerst von seiner sentes f>r»pà
weichen mußte. Folgt bis zum Ende des Jahres (31. Dez.)
für ei» verdrängtes ckupl. I. ei. kein freier Tag, so wird
dieses ans den n ä ch st e n Tag verlegt nnd das etwa okknr-

rierende rlupl. oder 6emiàpl. simplifiziert und kommemoriert.

b) Da die Titnlarfeste mit einer Oktav gefeiert werden, so

sind überdies folgende kirchliche Bestimmungen resp. Privilegien
zu beachten: «) Wird ein Fest transferiert, welches mit einer

Oktav gefeiert wird, und tritt ein freier Tag ein, bevor die

Oktav geendigt, so hat das betreffende Fest Anspruch auf diesen

Tag > or allen anderen verdrängten Festen, die nicht mit einer

Oktav gefeiert werden, wenn sie auch nach Ritus oder Digni-
tät höher stehen. /D Wenn im Falle der Translation auf
den 8. Tag der Oktav das Oklieium Dominions »rinorvs
(nicht I. u. II. ei.) einfällt, so kann auf diesen Tag, falls
alle Tage innerhalb der Oktav behindert sind, das Titularsest
transferiert werden. Vorstehende Privilegien gelten aber nur,
wenn die Translation statthaben kann, bevor die Oktav zu
Ende geht, o) Ein Fest, welches auf diese Weise transferiert
wird, verliert so viele Tage von seiner Oktav, als gezählt

werden vom Tage, von dem es weichen mußte, bis zu dem

Tage, auf welchen es verlegt worden ist, so zwar, daß, wenn
es über sieben Tage hinausgeschoben wird, es ohne Oktav ge-

feiert werden muß. Die Oktav wird niemals mit transferiert.
Fällt also — um die Sache anschaulich zu machen — z. B.
das Titularsest auf einen Sonntag, an welchem es nicht ge-

feiert werden darf, und kann es erst am nächsten Mittwoch
eintreten, so verliert es den Montag und Dienstag, also zwei

às irà out.; weil nun am Mittwoch erst das Fest eröffnet
wird, so ist der Donnerstag die 1. und der Sonntag die 3.

(resp, die 6.) clies int'r. not.; am nächsten Sonntage tritt in
jedem Falle schon die às oetnvn und der Schluß des Festes

s ein. Ist nur die às oàvn frei, so tritt das Titularsest
selbst mit Verlust der ganzen Oktav (nicht als clisr, cmk.) aus.

' Ist auch die ckiss oàvn nicht frei, so wird es mit Verlust
s der Oktav, wie jedes andere verdrängte Fest I. Kl., später ein-

5
geschoben. (Fortsetzung folgt.)

xì Kirchen-Chronik.
^ Solothurn. G rctze n b a ch. Die Spendnng der hl. Firmung
^gestaltete sich zu einer schönen erhebenden Feier. 890 Firmlinge

aus dem Niederamt empfingen den hl. Geist. Volk und Geist
lichkeit beteiligten sich sehr zahlreich. Vorzügliche Ansprachen

und Predigten des Hochwst. Hrn. Bischofs nnd der Hochw.

HH. Gisiger, Stadtpfarrer, und Eduard, Vikar in Wyl
hoben die weihevolle Stimmung. Die Kirche war sehr schön

und sinnig dekoriert. Die Haltung der ganzen Bevölkerung,
der an der hl. Feier Beteiligte» und der Zuschauer war in und

außer der Kirche eine sehr lobenswerte. Besonders die Be-

völkerung der Kirchzemeinde Gretzenbach, der Kirchenchor nnd

die Mufikgesellschaft Gretzenbach-Weid, verdienen alles Lob für
ihre Bemühungen um oie schöne Gestaltung der heiligen Feier.
(Nach den „Oltner Nachrichten".)

Aargltll. (Korr.) Bis vor kurzer Zeit wurden meist in
den katholischen Bezirken sog. Volksschauipiele ausgeführt; doch

hat man »o h nie gehört, daß an denselben Gebräuche, Lehren oder

Personen nicht katholischer Konfessionen, dem öffentlichen Spotte
preisgegeben wurden. —

Wie bekannt, wurde in der jüngsten Zeit in Lenzbnrg

ebenfalls damit begonnen, Volksschauspielc aufzuführen; Lenz-

bürg selbst und auch der ganze Bezirk gehört der reformierten
Konfession an.

Die öffentlichen Blätter zeigten sich im allgemeinen mit
den Leistungen dieser Volksschauspiele tehr befriedigt und es

wurden dieselben auch sehr zahlreich besucht.

Judessen wird doch eine Seite an denselben getadelt, wo-

rauf auch im Feuilleton des „Vaterland" Nr. 221 vom
27. September hingewiesen wird.

Ich erlaube mir, ne betreffende Stelle hier wörtlich an-

zuführen:

„Noch auf eines muß ich aufmerksam machen, und die

Kritik muß so lange darauf klopfen, bis der Forderung schon

im Namen der Aesthetik von Sente der Darsteller olfiziell Gehör
geschenkt wird — nämlich die würdige Darstellung der geistlichen

Rollen. In Tendenztheatern und im LusDpielhans mag die

Erscheinung dickbäuchiger Kapuziner und leichtgeschürzter Nonnen
als zügiges Element und als unverbesserlicher Lückenbüßer einer

edlen, wahren Darstellung noch lange nicht weichen; aber im

schweizerijchen Volksschauspiel soll mit dem Ernst der alten Väter-
sitte auch die Würde in der Wiedergabe verbunden werde», so

gut als in historisch getreu sei» wollenden Umzügen den „bc-
liebten" Klosterinsassen nicht länger die Rolle eines Clowns
zugedacht werden sollte. In Lenzbnrg mag der beste Wille ge-
waltet haben; aber es ist innerlich unwahr nnd so auch eine

äußerlich zu verwerfende Darstellung, wenn vor dem Marien-
bildstocke das Knie gebeugt wird und so durch unmaßgebcnee

Beispiele anscheinend berechtigte Vorurteile im Spiele zu Tage
treten; oder wenn der simple Klosterbruder aus Engelberg, der

zugleich auch zum Troß des Heeres gehören könnte, in Seg. ns-
sprächen Kindern und Jungfrauen die Hände aufgelegt n. s. w.
Jedenfalls hat das allzuhäufige Kreuzschlagen und Kopfsenken,
das überfromme Händeringen und Segenspenden g-rade in den

stimmungsvollsten und erhebendsten Momenten stöicnd und an-
widernd gewirkt. Gerade hier heißt es Maß halten, wo die

würdige Erscheinung in Kleid und Auftreten allein schon wirken
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soll. Auch die Pcstalozzifignr litt bei den Gebetseinlagen durch

emeu ähnlichen Exceß im wünschenswerten Maßhalten.

Zu tadeln ist im historischen Schauspiel auch die uuhistorische

Kostümiernng geistlicher Personen. So wenig dem Junker statt

des Sammtwamseö ein zwilchener Rock zugedacht werde» darf,
soll auch dem Benediktiner das Kleid eines Kapuziner- oder

Cisterzienser-Möuches angezogen werden."

Es ist Pflicht der katholischen Presse, durchaus nichts

Derartiges ungerügt zu lassen. Mag die Absicht der Spielenden
auch harmlos sein, so sind doch solche Uubotmäßigkeiten oder

gar grobe Entstellungen katholischer Lehren in ihren Wirkungen
tendenziös und verletzend.

St. Gallen. Im Kloster R a p per s wil starb an

Blinddarmentzündung Hochw. Vikar E p h rcm Iten,
erst 35 Jahre alt. Er trat als Priester in den Orden und

machte das Noviziat auf dem Wesemlin in Luzern, wo er auch

die ersten Jahre wirkte. Er war besonders ein vortrefflicher
und volkstümlicher Prediger. Gott habe den guten Pater selig!

Bistum Chur. Die vom Hochw. Ordinariat Chnr auf

S e eli s b e r g angeordnete» Pricsterexerzilieu haben Montag
den 23. September begonnen und sind Freitag den 27. Sept.
zu Ende gegangen. Sie waren von 85 Geistlichen besucht.

Neben den Urkantonen waren vertreten: Solothurn: St. Gallen,
Thurgau, Aargau slk) sc.

Italien. R o m. Hier starb am 23. September Erz-
bischof Mfgr. F a u st i. Er war ein sehr angesehener Prälat
und bekleidete zuletzt die Stelle eines Assessors der Inquisitions-
kongregation. Dem römischen Volk war er als seeleneifriger

Priester und Mann von größter Wohlthätigkeit bekannt.

Frankreich. I» Frankreich ist es noch immer nicht ganz
klar, welche Haltung die Orden und Kongregationen in betreff
der unglückseligen Zuwachssteuer einnehmen werden. Neuer-

diugs scheint es, sie werden sich doch zu dem einzig Richtigen,

zu passivem Widerstande entschließen. Will die Regierung um

jeden Preis die Orden vernichten, so ist es in jeder Beziehung
besser, dieselbe werde genötigt, mit brutaler Gewalt vorzugehen,
als sie bekomme Gelegenheit, die religiösen Genossenschaften

langsam zu erdrosseln. Deshalb hat der Bischof von Grenoble

auch diejenigen Orden, welche die Znwachsstener bezahlen, mit
der Exkommunikat ou bedroht.

Mit der Zuwachssteuer kommt nun auch das Gesetz

über die K i r ch e n f a b r i k e n auf die Tagesordnung. Der
Kardinal DeSprez, Erzbischof von Toulouse, erinnert in einem

Briefe an den Nuntius daran, daß der hl. Vater ihn einge-

laden, keinen öffentlichen Schritt in dieser Angelegenheit zu

thun, fondern seine Weisungen abzuwarten. „Bei seiner

Rückkehr nach Jerusalem benachrichtigte mich der Kardinal von

Nhrims, der hl. Vater rate den französischen Kardinälen, dem

Kultusminister Vorstellungen zu machen, aber dieselben nicht

zu veröffentlichen, um die Regierung zu bewegen, die Aus-

führung des Gesetzes über die Kirchenfabriken aufzuschieben

bis die Kammern dasselbe abgeändert, um eS in Uebereinstim

p,ung mit den Ueberlieferungen Frankreichs und dem Nntzcn

der Kirchenfabriken zu bringen. Mehrere Kardinäle haben

mit mir die vom höchsten Oberhirten gewünschten Schritte bei

dem Kultusminister durch ein Schreiben gelhau. Die 'legn-

rung schien einen Ausgleich mit den Bischöfen zu wollen.

Sicherem Vernehmen nach sollten einige unseicr Mitbrüder
eine» Ausschuß bilden, um die nötigen Abänderungen zu be-

raten. Zu meinem großen Bedauern erfahre ich jetzt, daß das

Kultus-Ministerium anderer Meinung geworden. Die einfluß-

reichsten Persönlichkeiten sDnmay?) erklärten in bezeichnendem

Tone, die Sache sei endgültig geregelt, ein gemischter Ausschuß

also zwecklos; der Staat habe die Bischöfe nicht zu befragen

über eine Sache, über die er allein zu befehlen habe. Alles

deutet an, daß das Dekret über die Buchführung der Kirchen-

fabriken zu dem Programm der Verwestlichung gehört, das

schon hinsichtlich der Schulen, der Seminarien u. s. w. durch-

geführt worden. Der hl. Stuhl allein kann diese gewichtige

Frage lösen. Die Rechte des Bischofs sind ein Schatz, den

der oberste Hirte ihnen durch die canonische Bestellung anver- f

traut hat Er kaun nicht den kleinsten Teil davon abgeben ^

ohne Ermächtigung des Hauptes der Kirche. Wir sind d.e

geborenen Aufs-Her der Kirchensabriken. Wenn wir für den

Augenblick dulden sollen, daß der Staat unser Recht ausübt,

möge der hl. Vater entscheiden. Wir bitten Sie, Herr Nuntius,

uns baldigst die einzunehmende Haltung gegenüber den dem
'

Konkordat und dem französischen Recht zuwiderlausenden Maß-

nahmen anzugeben." Dieser Brief beweist, daß Rom das

Gesetz über die Kirchensabriken nicht billigt, sondern seine

Aenderung anstrebt, daß die Regierung anfänglich auf letzten

einzugehen schien, nun aber auf voller Durchführung der im

Widerspruch mit den Bischöfen und dem Papste zustande ge-

brachten Gesetze beharrt. Das Kirchcnfabrikgesetz gibt die

kirchlichen Einkünfte in die Hand des Staates.

Nach Mitteilung des Senators Lucian Brun ans der »

Jahresversammlung des Vereins der katholischen Rechtsgelehrten

zu Lyon am 12. und 13. August beabsichtigt die Regierung,

zu einem neuen Schlage gegen die Kirche auszuholen. Sie

plant: Ein Gesetz über religiöse Vereine, wornach eS Pfarreien

im Sinne des Konkordates nicht Mehr gebe, sondern einfache

Pfarrvercine, die, wenn sie einun ausländischen Chef unter-

stünden, wie man den Papst zu qualifizieren beliebt, durch ein

einfaches Dekret aufgelöst werden könnten.

(„Freib. kathol. Kirchenbl.")

Belgien. In Gent findet gegenwärtig unter dem Vorsitze

des dortigen Bischofs der Kongreß der christlich-demokratischen

Partei statt. Unser Landsmann, Nationalrat DecnrtinS, nimmt

thäligen Anteil daran. Es seien einige Gedanken aus der Rede

deö Bischofs von Gent erwähnt. Derselbe nennt als Zweck

der versammelten Partei die Besserung des Loses der Arbeiter,

deren moralische nnd materielle Hebung, entsprechend den Ab-

sichten des hl. Vaters Leo XIII. Die Christlich-Demokratische»

streben dies durch sehr nützliche und in unserer Zeit notwendige

Institutionen zu erreichen. Der Redner crmahnt die Ver-

sammelten nie außer Acht zu lassen, daß jede Maßnahme,

um heilsam und dauerhaft zu sein, ans Wahrheit, «Berechtigtet
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und christliche Liebe gegründet sei» muß. Dem vom Papste

in seinem Rundschreiben an die belgischen Bischöse ausge-

sprochencn Wunsche, die Einigkeit unter den Katholiken zu

wahren, gibt er Ausdruck, indem er der Partei ernst ans Herz

legt, alles zu vermeiden, was die Einigkeit unter den Katholiken

gesährden könnte; das wäre ein Unglück sür das Land und für
die Arbeiterklasse selbst.

— In Iupille verfolgte ein Teil der Einwohner den

Pfarrer bei einem Begräbnis mit Steinwürfen, weil er die

Versetzung eines beliebten Vikars bewirkt haben soll. Als der

verwundete Pfarrer in sein Hans flüchtete, warfen die Ans-

rührer die Fenster ein und schleuderten glühende Eisenstücke

ins Haus. Durch energisches Einschreiten der Polizei gelang

es endlich, die Aufrührer zu beruhigen.

Litterarisches.
Im Verlage der I o s. Köscl'schen Buchhandlung in

Kemplen erschien als Jubiläumsgabe zur 766jährigen Wiegen-
feier des hl. Antonius von Padna ein Prachtwerk: „Der hl.
Antonius Von Pndua". Sei» Lebe» und seine Verehrung an-

läßlich seiner siebcnhnndertjährigen Wiegenseier ausführlich und

nach authentischen Quellen und Urkunde» geschrieben von vn.
N i k o l a u s H e i m. gr. 8". XXIV und 536 S. Preis
drosch. M. 6. 66, in Xr Leinw. mit Marmorschnitl M. 8,
in sti Leinw. mit Goldschnitt M. 8. 46, in Xs Franz mit

Rotschnitt M. 8. 66. Das vorliegende Werk darf mit Recht

den Anspruch erheben, die genaueste und anSiührlichste aller

bisher erschienenen Biographien über den großen Wnnderthäter
von Padna zu sein. Der Verfasser nennt sein Werk die Frucht
einer jahrelangen Arbeit, daö Ergebnis mühesamer Wanderun-

gen und Reisen nach allen durch die Anwesenheil des chrw.

Antonius geheiligten Stätten, da er ans diese Weise allein,

durch die an Ort und Stelle vorgenommenen Studie» und

Forschungen ein klares und genaues Lebensbild des großen

Heiligen erhalten konnte. Daa Werk enthält demnach sehr viel

Neues und zahlreiche Richtigstellungen früherer Irrtümer. Einen

besondern Wert gewinnt das Buch durch die Beigabe einer

großen Anzahl von voizüglich ausgeführten Illustrationen,
hochinteressanten Darstellungen ans dem Leben des Heiligen,
die nur nach beglaubigten und verläßlichen Vorlagen, zum Teil
nach ganz seltenen Originalen angefertigt und teils als Auto-

Wen im Texte, teils als prächtig gelungene Lichtdrucke als

«gene Beilagen beigefügt sind. Die äußere Ausstattung des

Werkes darf in jeder Hinsicht als eine vorzügliche bezeichnet

werden; sowohl Druck und Papier als Illustrationen lassen

nichts zu wünschen übrig. Im gleichen Verlage erschien auch

nls 7. Bändchen der bekannten und beliebten von 16. Kon c-

ber g begründeten „K a t h. K i n d e r b i b l i o t h e t" eine

kleine, ebenfalls mit Bildern geschmückte Biographie deö hl.

Antonius, die sich vortrefflich als Geschenk für Schulkinder
eignet, und die dazu dienen soll, die Liebe und Verehrung zu
dem großen Heiligen auch in der Kinderwelt zu wecken und zu
fördern. Das kleine Schriftchen verdient ebenfalls weiteste

Verbreitung, die durch billige Partiepreise erleichtert ist.

Monatliche Uebung des Gebetsapostolates in Vereint-

gnng mit dem göttlichen Herzen Jesu im allerheiligsten Altars-

sakrament. Von IX Phil. S e eböck 8. kX Dülmen,

A. Laumann'sche Buchhandlung. 16X 28 S. 16 Pf.
Das in diesem Büchlein empfohlene GebetSapostolat wird

dadurch ausgeübt, daß dessen Mitglieder alle ihre Arbeiten,
Gebete und Leiden in Vereinigung und nach den Absichten des

göttlichen Herzens Jesu sür die Anliegen der hl. Kirche und

für die Rettung der Seelen dem himmlische» Bater aufopfern

und diese Meinung mit oder ohne Formel wenigstens einmal

im Tage erneuern. Für jeden Monat wird ihnen ein neuer

Wirkungskreis, nämlich einer der nach der Zwölfzahl der

Apostel in zwölf Teile geteilten Erde angewiesen und zu-

gleich eine dem betreffenden und bald nachher zu beuennenden

Apostel eignende Tugend bezeichnet, »ach welcher sie mit be-

sonderm Eifer streben sollen. Hierauf wird jedem Teile einer

der zwölf Apostel als Schutzheiliger und Fürbitter gegeben und

endlich noch eine gewisse Meinung bestimmt, nach welcher die

Mitglieder zu bete» haben: Bekehrung der Heiden bezw. der

Sünder, Lühne sür die Gott zugefügten Beleidigungen, die

eigene sittliche Besserung und Vervollkommnung.

Mau sieht es diesem, von kX Gauirelet 8. .1. 1844 ins

Leben gerufenen Apostolate wohl sofort an, daß es französischen

Ursprungs ist. Aber eö muß doch immerhin anerkannt werden,

daß es ein heiliger und heilsamer Gedanke und eine sehr

lohnende Aufgabe ist, sich täglich in der besprochenen Weise

um die Rettung der Seelen zu bemühen und durch Uebung
einer bestimmten Tugend an seiner eigenen Heiligung zu ar-
beiten. Eben deshalb wurde denn auch der Verein des Ge-

betSapvstolatö zuerst vom Bischof von Puy, dann von Pius IX.
1849 bestätigt, 1861 der Erzbruderschaft des heiligsten Herzens

Jesu zu Rom einverleibt und endlich von Leo XIII. 1879
mit neuen Statuten versehen.

Daö durch obigen Titel bezeichnete Seeböck'sche Büchlein
empfiehlt sich vor andern ähnlicher Art durch die Kürze seiner

Darlegungen, durch seine praktische Einrichtung, durch seinen

auf zahlreiche Bibelstellen gestützten, ansprechenden Inhalt und

durch seineu billigen Preis. Literar. Handw. 1895, Nr. 621.
Verein zur Verbreitung guter katholischer Volksschristen.

„Die Blutzeugen von Pugu." Von Jos. Baierlein. Die Ge-

schichte spielt in Ostafrika. Eine herrliche Mijsiousstation ans

dem Hügel von Pugu wird von den Arabern zerstört — das

ist der Grundgedanke. Dabei erhält der Leser ein anschau-

licheà Bild von den unsäglichen Beschwerden, Leid>n und Ge-

fahre», von welchen das Leben der katholische» Missionäre in
Afrika bedroht, ja unzertrennlich ist. Jung und alt werden
mit steigendem Interesse die frisch geschriebene Erzählung lesen.

Stimmen ans Maria-Laach. Katholische Blätter. Jahr-
gang 1895. Zehn Hefte M. 16. 86 (oder zwei Bände à

M. 5. 46). Freiburg im Breisgau. Herder'schc Verlags-
Handlung.

Inhalt des 8. HefleS: Der Dom von Florenz. fM.
Meschler 8. 4. — Strnkturchemie und Stereochemie. II. (H.
Kemp 8. 4. — Werke der Tonkunst aus Oesterreichs alter
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und »euer Zeit, II sSchluß.) (Th. Schmid 8. .1.) — Com-

mumstische Experimente. I. HO. Pfülf 8. .1) — Die Sagen-

geschichte der Sassanidcn im persischen Könst Sbuch. HA. Banin-

gartner 8. ,l.)
Rezensionen: nclt, Dö libris prostistitis eommvu-

will (A. Lehmkuhl 8. .1.); Abereromby, Das Wetter HA.

Huonder 8. .t.); dloiwll, Ll V. D. .loso DiKnalnIII z- In

Lompama <Io .lesüs (A. Zimmermann 8. .1.) — Empfchlens-

werte Schritten. — Miszellen: Die wachsende Bedeutung der

Pacisiclânder; Türkische Censur.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
ZI îîii.

Diejenigen Theologen der Diözese Basel, welche in ' s

P r i e st c r s e m i n a r eintreten wollen, sind ersucht, unter

Beibringung des Taus und Firmscheins, eines pfarramttichen

Sitlenzeugnisses und des Ausweises über dreijähriges Studium

der Theologie sich bis st. O k l o b e r d. I. bei Hochw. Herrn

Regens Dr. Segesser in Luzern zu melden und den

14. Oktober Abends 7 Uhr im Seminar sich einzu-

finden.
Die Hochw. HH. Pfarrer sind gebeten, Theologen ihrer

Pfarrei hievon i» Kenntnis zu setzen.

Solothurn, den Ist. September 189!).

Die bischöfliche Aanzlei Va fei.

Zur Notiz.
Die hochverehrten Herren Mitarbeiter der „Kirchen-

Zeitung", sowie die tit. Expeditionen und B uchh a n d-

ln n g en sind freundlichst ersucht, von nun an ihre Sen-

düngen unter der Adresse „Schweiz. Kirchen-Zeitung,
Bettlach, Solothurn", aufgeben zu wollen.

Der stnstsn (Z-kisbliàlrkib null rien ?ris8bkr-LkNiirin.rikii emplestst'. irst mein Lndrik-DgAsr In
> ii« I,«ni tr i kiioko, 133/143 (-m dre.it, ran Dr. 6. 45 dis Dr. IZ. Ist per Kater.
!>>!,<in>> ür öeinl<lei<ler, DZ3/I43 run streit, van Dr. 6. 65 stis Dr. 19. stZ per Keter.

5« Ii,v:,i 5« » Alert,»«« ^ t u 8antnnen, 140 enr streit, van str. 4. 93 >>i^ D>-. 8.!»3 per Keter.
àbgabo jectsr boNebigsn IViotsreabl. Sei Hdnakmo von gnnrsn Stueirsn Preisermäßigung unet ctireirtsr Versnnctt sb sssbrik.

Uàr umzeliàt krallko! sll^) ^Uriclr.

Metzknnnchen,
Kostienkcrpfet mit Ausheber (sehr

zweckentsprechend),

Kctnöwclschgefäße für Sakristeien

empfiehlt höflichst

M. I. Wiedemann,
131° Zinngießer, Schaff hau s en.

Permanentes Lager von ca. 100

Pianos imîi Karmoniittns.
mum Willige Wreise. mm

Zehn Jahre Garantie.

öl
I«. AlRiKAKi,

Zürich-Enge.

Taufregister, Eheregister, Sterberegister
mit oder ohne Einband sind stets vorrätig in der

Buch und Kunftdruckerei Union in Solothurn.

kâàààèàààà
tzOA" Sueben ist erschienen und durch die Expedition der „Schweizer.

Rirchen-Zeitung" zu beziehen:

Südweine.
Reell! Billig!

Piemonteser, rot 1t>9 Lt. Fr. 28.5b

Alicante, rot. Coupicrwein 100 „ „ 32.—
Spanischer Weißwein 199 „ „ 31.—
Alter Sicilianer, weiß 109 „ „ 38.—
Grenache Süßwein per „ „ —.7?
Malaga „ „ -.35
Goldtrauben „ Kiste „ 2.40

Echte Mailänder Salami „ Kilo „ .30

empfiehlt in ausgezeichneter Qualität ch3

H 3607 0) I. Winiger, Baswyl (Aarg.)

Mr Geistliche
Eine Person von 4t) Jahren, sebr fried-

fertigem Charakter, gut bewandert im Kochen
und in den übrigen Hausgeschästen, sucht Stelle
zu einem Geistlichen.

Nähere Auskunst bei der Expedition dieses

Blattes. 92°

für das Jahr 1896.
Mhlreiche HMstrationett. Mwechsliuigsvoller Teá

Wreis -40 Gts.

Kirchen-Teppiche
in großer Auswahl und billigst notiert
empfiehlt zur gest. Abnahme

M ü h l e n p l a tz, L n z ern.
iVil. Mustersendungen bereitwilligst

29 franko.

Druck und Expedition der Buch- und Kunst-Druckerei .Union" in Solothurn.

Hiezu eine Beilage.


	

